
§12
Ruhezeit

Die Ruhezeit für Erdbestattungen beträgt 25 Jahre und für Aschenbeisetzungen 20 Jahre.

§13
Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden von Bediensteten oder Beauftragten der Kirchengemeinde ausgehoben
und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante
des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erd
wände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor der Aushebung eines neuen Grabes entfernen
zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die
BQrchengemeinde entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nut
zungsberechtigten der BCirchengemeinde zu erstatten.

§14
Belegung, VVIederbelegung, Graböffnung

(1) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, eine Mutter mit
ihrem neugeborenen lünd oder gleichzeitig verstorbener Geschwister im Alter bis zu einem Jahr
in einem Sarg zu bestatten.

(2) Wenn beim Ausheben eines Grabes zur Wiederbelegung Sargteile oder Gebeine gefunden
werden, sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versenken. Werden noch
nicht verweste Leichen vorgefunden, so ist das Grab sofort wieder zu schließen.

(3) Eine Leiche auszugraben oder ein Grab zu öfBien, ist - abgesehen von der richterlichen Lei
chenschau - nur mit Genehmigung des Friedhofsträgers und der zuständigen Ordnungsbehörde
zulässig.

§15
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Die Umbettung von Leichen und Totenaschen ist nur zulässig, wenn sie durch wichtige
Gründe gerechtfertigt ist.
Sie bedarf der Genehmigung der örtlichen Ordnungsbehörde und - unbeschadet der sonstigen ge
setzlichen Vorschriften - der vorherigen Zustimmung der Kirchengemeinde. Die Zustimmung
kann erteilt werden, wenn die schriftliche Genehmigung der Ordnungsbehörde sowie eine Be
scheinigung des Gesundheitsamtes vorliegen.
Umbettungen aus einer Reihengrabstätte / Urnenreihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte
/ Urnenreihengrabstätte innerhalb dieses Friedhofs (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts
wegen) sind nicht zulässig.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können nur mit vorhe
riger Zustimmung der BCirchengemeinde in belegte Grabstätten umgebettet werden.
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(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts wegen) erfolgen nur auf An
trag.

Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten sowie bei
Umbettungen aus Wahlgrabstätten / Umenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. In
den Fällen des § 34 Abs. 2 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gemäß § 34 Abs. 1
Satz 3 können Leichen oder Totenaschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts
wegen in Grabstätten aller Art umgebettet werden.

(5) Alle Umbettungen werden nur von den von der Kirchengemeinde hierzu Beauftragten durch
geführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tragen.
Das gilt auch für den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch
eine Umbettung entstehen.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro
chen und gehemmt.

rs^. Grabstätten

§16
Arten der Grabstätten

(1) Nutzungsrechte an Grabstätten werden unter den in dieser Ordnung aufgestellten Bedingun
gen vergeben. Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers und somit der Bar
chengemeinde. An ihnen können Rechte nur nach dieser Friedhofssatzung erworben werden. Die
Maße der Grabstätten und ihre Entfernung voneinander bestimmt diese Satzung.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in

a) Reihengrabstätten
b) Wahlgrabstätten
c) Urnenreihengrabstätten
d) Umenwahlgrabstätten
e) Grabstätten ohne Gestaltungsmöglichkeiten.

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer der
Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur Anlage und zur Pflege der Grab
stätte.

§17
Reihengrabstätten

(l) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb
des Nutzungsrechts an der Reihengrabstätte ist nicht möglich.
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